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VOLKSBEGEHREN

Öffnungszeiten:

Montag,  02. Mai 2022;  bzw.  20. Juni 2022: 08:00 – 16:00 Uhr
Dienstag,  03. Mai 2022; bzw.  21. Juni 2022: 08:00 – 20:00 Uhr
Mittwoch,  04. Mai 2022; bzw.  22. Juni 2022: 08:00 – 16:00 Uhr
Donnerstag,  05. Mai 2022; bzw.  23. Juni 2022: 08:00 – 20:00 Uhr
Freitag,  06. Mai 2022; bzw.  24. Juni 2022:  08:00 – 16:00 Uhr
Samstag,  07. Mai 2022;  bzw.  25. Juni 2022: 08:00 – 10:00 Uhr
Montag,  09. Mai 2022; bzw.  27. Juni 2022: 08:00 – 16:00 Uhr

Eintragungswoche: 
Montag, 02. Mai 2022 bis (einschließlich) 
Montag, 09. Mai 2022 

• Rechtsstaat & Antikorruptionsvolksbegehren
• Arbeitslosengeld RAUF!
• NEIN zur Impfpflicht
• Bedingungsloses Grundeinkommen umsetzen!
• Impfpflichtabstimmung: NEIN respektieren!
• Mental Health Jugendvolksbegehren
• Stoppt Lebendtier-Transportqual

Eintragungswoche: 
Montag, 20. Juni 2022 bis (einschließlich) 
Montag, 27. Juni 2022 

• RÜCKTRITT BUNDESREGIERUNG
• KEINE IMPFPFLICHT

Die Zustimmung zu einem Volks-
begehren kann auf folgende  
Arten gegeben werden:

• Persönliche Unterschrift vor  
 einer beliebigen Gemeinde un- 
 abhängig vom Hauptwohnsitz
• Online via oesterreich.gv.at  
	 mit	 einer	 qualifizierten	 elekt- 
 ronischen Signatur (Handy- 
 Signatur oder Bürgerkarte  
 erforderlich)

Am Gemeindeamt Pöndorf können 
die Eintragungen während des 

Eintragungszeitraums zu folgen-
den Öffnungszeiten durchgeführt 
werden (siehe unten):

Online können Sie eine Eintra-
gung bis Montag 09. Mai 2022, 
20:00 Uhr; bzw. Montag 27. Juni, 
20:00 Uhr, durchführen.

Stimmberechtigt ist, wer am 
letzten Tag des Eintragungszeit-
raums das Wahlrecht zum Na-
tionalrat besitzt (österreichische 
Staatsbürgerschaft, Vollendung 
des 16. Lebensjahres, kein Aus-

schluss vom Wahlrecht) und zum 
Stichtag 28. März 2022 bzw. 16. 
Mai 2022 in der Wählerevidenz 
einer Gemeinde eingetragen ist. 

Bitte Lichtbildausweis mitneh-
men!

Bitte beachten: Wer bereits eine 
Unterstützungserklärung für ein 
Volksbegehren abgegeben hat, 
kann für dieses Volksbegehren 
keine Eintragung mehr vorneh-
men.



02

Flurreinigungsaktion „Hui statt Pfui“

Am Samstag, den 09. April 2022 
fand in Pöndorf die jährliche Flur-
reinigung „Hui statt Pfui“ statt. 
Einige Vereine, der Kindergarten 
Pöndorf  und auch freiwillige, 
fleißige Helfer beteiligten sich 
an der Aktion und marschierten 
trotz des schlechten Wetters ent-
lang der  Straßen, um den von 

Umweltsündern achtlos wegge-
worfenen Müll  einzusammeln. 
Insgesamt wurden mehr als 25 
Müllsäcke gesammelt.

Im Anschluss lud die Gemeinde 
Pöndorf die Helfer zu einer Jause 
ins Gasthaus Karl ein.

Vielen Dank noch einmal  an alle 
fleißigen Sammler und Sammle-
rinnen, die bei dieser Aktion mit-
geholfen und somit einen wich-
tigen Beitrag zur Reinhaltung 
unserer schönen Landschaft ge-
leistet haben.

Fotos: Gemeinde Pöndorf

Fotos: Kindergarten Pöndorf

Prüfbericht – Trinkwasseranalyse – Gemeindewasserleitung

Wie gesetzlich vorgeschrieben, 
wird das Wasser unserer Gemein-
dewasserleitung alljährlich durch 
ein unabhängiges Lebensmittel-
labor untersucht. Bei der letzten 
Probenentnahme, datiert vom 
09.03.2022, wurden uns wieder 
einmal die hervorragenden Werte 
unseres Trinkwassers bestätigt, 
welches nach wie vor – ohne je-
den Zusatz an die Abnehmer ver-
teilt werden kann.

Hier die wichtigsten Parameter 
der letzten Untersuchung:

Temperatur 8,3
ph-Wert 7,3
Magnesium 4,78
Chlorid 38,5
Sulfat 6,5

Kalium 0,71
Calcium 114
Nitrat 14,4
Natrium 14,8
Pestizide nicht nachweisbar

Weiters wichtig für Einstellung 
von Spülmaschinen usw:

Carbonathärte  14,3
Gesamthärte   17,0

Das entsprechende Trinkwasser-
gutachten enthält natürlich noch 
wesentlich mehr Wertangaben 
zum Beispiel auch hinsichtlich 
Leitfähigkeit, Schwermetallen 
und den analysierten Kohlenwas-
serstoffen.
Der genaue Prüfbericht mit allen  
Details kann von den Wasserbe-

ziehern bei der Gemeinde unter  
07684 71 13-17 (Alexandra 
Schmidt) angefordert oder je-
derzeit auf der Homepage der 
Gemeinde (www.poendorf.at/ 
gemeindeamt/zahlen-fakten/ 
trinkwasserwerte-poendorf) abge-
rufen werden.

Foto: stock.adobe.com
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Bausach-
verständigentermine

Kostenloser Rechts-
beratungstermin

Die nächsten Termine sind:

05.05.2022
09.06.2022
07.07.2022

An diesen Tagen steht der Sachverständige 
des Bezirksbauamtes für Bauberatungen 
zur Verfügung.
Bitte nicht einfach zu den Terminen 
erscheinen, sondern mindestens 1 Woche 
vorher anmelden - 07684 71 13 12.

Der nächste Rechtsberatungstermin ist  am: 

03. Mai 2022 

Telefonische Voranmeldung im Gemeinde-
amt Pöndorf (bei Elisabeth Erler) unter Tel.: 
07684 71 13 18 wird erbeten.

Rechtsanwältin Frau Dr. Margit Stüger 
aus Frankenmarkt führt im Gemeindeamt 
(Bürgermeisterzimmer) eine kostenlose 
Rechtsberatung von 16:00 bis 18:00 Uhr 
durch. 

Foto: stock.adobe.com

Foto: stock.adobe.com

Foto: stock.adobe.com

Sozialratgeber 2022Möchten Sie Ihr Baugrund-
stück bzw. Haus/Wohnung 
verkaufen bzw. vermieten?

Die Sozialarbeit in Oberösterreich lebt vom Mitei-
nander aller Kräfte, die sich für die Bedürfnisse 
der sozial schwächeren Menschen stark machen. 

Der Sozialratgeber gibt einen Überblick über alle 
Einrichtungen, Vereine, Initiativen und Beratungs-
stellen sowie Beihilfen und Förderungen im So-
zialbereich. Dieser liegt beim Gemeindeamt auf. 

In letzter Zeit gab es vermehrt Anfragen über freie 
Baugrundstücke bzw. Häuser/Wohnungen in Pön-
dorf.
Wir bitten daher alle, die Ihr Baugrundstück bzw. 
Haus/Wohnung „in Pöndorf“ verkaufen bzw. ver-
mieten möchten, sich innerhalb der nächsten  
2 Wochen am Gemeindeamt (Tel. 71 13-12,  
Andreas Schmidt) zu melden. 
Die Daten der betroffenen Grundstücke/Häuser/
Wohnungen samt Kontaktdaten der Eigentümer 
werden dann auf der Homepage der Gemeinde 
veröffentlicht
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Schwimmbadbefüllung – Abzug von der Kanalbenützungsgebühr

Störender Lärm

Schwimmbadbesitzer, die keine 
Schwimmbadabwässer in den 
Abwasserkanal der Gemeinde 
einleiten, können den Abzug von 
der Kanalbenützungsgebühr laut 
Kanalgebührenordnung geltend 
machen.

Dazu ist es erforderlich beim Ge-
meindeamt (Frau Schmidt) einen 
geeichten Wasserzähler zur Mes-
sung der in das Schwimmbad ein-
geleiteten Wassermenge auszu-
leihen und anschließend mittels 
schriftlicher Stellungnahme über 
die ordnungsgemäße Entsorgung 
der Schwimmbadabwässer den 

Abzug geltend zu machen. Die 
Leihgebühr für den Wasserzähler 
beträgt € 24,00 inkl. 10 % USt. und 
wird mit den Gemeindeabgaben 
im Oktober verrechnet.

Um sicherzugehen, dass ein Zäh-
ler vorhanden ist, rufen Sie bitte 
an, bevor Sie zum Gemeindeamt 
kommen. (07684 71 13-17)

Ein Vermerk auf der Wasserab-
lesekarte über die Menge der 
Schwimmbadabwässer genügt 
für die Geltendmachung des Ab-
zuges nicht.

Der Abzug der Kanalgebühr kann 
nur auf diesem Weg erfolgen!

Vermeiden Sie den Einsatz von 
Lärm erregenden Gartengeräten 
mit Verbrennungsmotoren, wie 
Rasenmäher, Laubsaugen, Heck-
scheren, Motor- und Kreissägen 
usw., nach Möglichkeit mittags, 
in den Abendstunden und an 
Sonn- und Feiertagen.

Bei einem guten Willen sollte es 
möglich sein, dass man das Mä-
hen des Rasens außerhalb der 
angeführten Zeiten erledigt. Es 
ist sicherlich vor allem an Sonn-
tagen nicht angenehm, wenn sich 
eine Familie vor dem Haus ent-
spannen will und auf der Nach-
barparzelle knattert stundenlang 
ein Rasenmäher. 

Entgegen einer weit verbreiteten 
Meinung gibt es keine gesetz-
lich festgelegte Ruhezeit im Sin-
ne einer „absoluten Nachtruhe“ 
zwischen 22 und 6 Uhr. Auch in 
diesem Zeitraum muss im Einzel-

fall geprüft werden, ob ungebühr-
liche Lärmerregung vorliegt.

Nicht nur während Ruhezeiten, 
sondern auch tagsüber darf kein 
störender Lärm in ungebührli-
cher Weise erregt werden. Wäh-
rend der üblichen Ruhezeiten 
(insbesondere in den Nachtstun-
den und an Sonn- und Feierta-
gen) wird jedoch ein strengerer 
Maßstab angelegt. Es bedarf 
immer einer individuellen Prü-
fung, ob eine angezeigte Lärmer-
regung störend und ungebührlich 
ist. Diese Prüfung wird in der Re-
gel vor Ort von der Polizei durch-
geführt.

Generell wird empfohlen, bei 
Lärmstörung zunächst immer 
das direkte Gespräch mit der 
Nachbarin/dem Nachbarn zu  
suchen.
In einigen Gemeinden wurden 
ortspolizeiliche Verordnungen 

erlassen nach denen das Mä-
hen des Rasens zum Beispiel an 
Samstagen in der Mittagszeit 
und an Sonntagen ganztägig ver-
boten ist. In Pöndorf gibt es dafür 
keinen Gemeinderatsbeschluss 
bzw. eine solche Verordnung!

Nähere Informationen finden Sie 
unter: www.oesterreich.gv.at/ 
themen/bauen_wohnen_und_
umwelt/stoerungen_durch_nach-
barn/Seite.3190010.html

Foto: stock.adobe.com

Foto: Pixabay.com

Tanzen ab der Lebensmitte
Takt für Takt Vitalität und Lebensfreude

Tanzen fördert die Konzentration, 
Reaktion, Beweglichkeit, Koordi-
nation und Balance, wirkt positiv 
auf Herz, Kreislauf, Stoffwechsel 
und das vegetative Nervensys-
tem, trainiert das Gedächtnis, 
vermittelt Erfolgserlebnisse und 
erweitert den Blick auf die Welt. 

Tanzen erfrischt die Seele und 
macht Spaß!
 
Wir starten wieder am Mittwoch, 
den 04. Mai 2022 im Turnsaal 
der Volksschule um 14.00 Uhr.
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Neues AK-Angebot für junge Mitglieder: 
100 Euro Zuschuss zum Fahrsicherheitstraining

Verordnung der Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck 
zum Schutz vor Waldbränden

Die AK hilft jungen Menschen in 
Oberösterreich, dass sie nicht 
ins Schleudern kommen: Für das 
verpflichtende Fahrsicherheits-
training können junge AK-Mit-
glieder künftig einen Zuschuss 
in Höhe von 100 Euro bei der 
Arbeiterkammer beantragen.

Wer gerade seinen B-Führer-
schein gemacht hat, muss ver-
pflichtend innerhalb von drei bis
neun Monaten nach bestandener 
Prüfung ein Fahrsicherheitstrai-
ning absolvieren. Dieses kostet 
bei ARBÖ und ÖAMTC jeweils 
rund 235 Euro. AK-Mitglieder 
unter 26 Jahren können ab 1. 
April 2022 dafür einen einmali-
gen Zuschuss beantragen, den 
sie unter Vorlage der Rechnun-
gen des Fahrsicherheitstrainings 
und des Führerscheins sowie des 
Zertifikats für das Fahrsicher-
heitstraining auf der Homepage  
ooe.arbeiterkammer.at bean-
tragen können. Weitere Vor-

aussetzungen sind: die AK-Mit-
gliedschaft zum Zeitpunkt des 
Trainings, die Antragstellung in-
nerhalb von sechs Monaten nach 
dem Fahrsicherheitstraining, das 
bei einem österreichischen An-

bieter absolviert werden muss, 
sowie eine österreichische Kon-
toverbindung. Alle Infos dazu 
und auch die Anmeldung unter: 
QR-Code

(Waldbrandschutz-Verordnung 
2022 – Bezirk Vöcklabruck)
Auf Grund des § 41 Abs. 1 des 
Forstgesetzes 1975, BGBl. Nr. 
440/1975, in der geltenden Fas-
sung, wird verordnet:

§ 1 Schutzmaßnahmen
(1) In den Waldgebieten aller 
Gemeinden des Bezirkes Vöck-
labruck sowie in deren Gefähr-
dungsbereichen ist jegliches 
Anzünden von Feuer und das 
Rauchen verboten.
(2) Ein Gefährdungsbereich ist 
überall dort gegeben, wo die 
Bodendecke oder die Windver-
hältnisse das Übergreifen eines 

Bodenfeuers oder eines Feuers 
durch Funkenflug in den benach-
barten Wald begünstigen.

§ 2 Bekanntmachung des Verbots  
Waldeigentümerinnen und Wald-
eigentümer dürfen dieses Verbot 
in geeigneter Weise ersichtlich 
machen (§ 41 Abs. 3 Forstgesetz 
1975).

§ 3 Strafbestimmungen
Übertretungen dieser Verordnung 
werden gemäß § 174 Abs. 1 lit. a 
Ziffer 17 des Forstgesetzes 1975 
mit einer Geldstrafe bis zu 7.270 
Euro oder mit Freiheitsstrafe bis 
zu vier Wochen bestraft. Bei Vor-

liegen besonders erschwerender 
Umstände können die beiden 
Strafen nebeneinander verhängt 
werden.

§ 4 Schlussbestimmungen
Diese Verordnung tritt mit  
25. März 2022 in Kraft und mit 
Ablauf des 31. Oktober 2022  
außer Kraft.

Der Bezirkshauptmann:

Dr. Johannes Beer

fragdieak.at

Hier scannen!

100 Euro für deine Fahrsicherheit 

Mit der AK

kommst du nicht

ins Schleudern
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Augen auf beim Tierkauf 

Das Geschäft mit Tieren boomt 
leider nach wie vor. Durch süße 
Fotos von Welpen im Internet an-
geregt, lassen sich Interessierte 
leider immer wieder zu unüber-
legten Käufen –teils auch auf 
Parkplätzen/ vor Einkaufszent-
ren - hinreißen, um vermeintlich 
unkompliziert und günstig Tiere 
zu erwerben.

Es kann nicht oft genug darauf 
hingewiesen werden, dass es 
sich bei derartigen Käufen oft-
mals um Tiere aus schlechten 
Haltungsbedingungen handelt, 
welche in vielen Fällen auch ge-
sundheitliche oder Verhaltens-
probleme aufweisen. Häufig je-
doch brechen Krankheiten erst 
nach der Übernahme durch die 
neuen HalterInnen aus oder über-
haupt erst später im Laufe des 
Hundelebens, wobei dies mit viel 
Leid für die Tiere verbunden sein 
kann.

Wenn man sich nach reiflicher 
Überlegung dazu entscheidet, 
einen Welpen aufzunehmen, 
braucht es zunächst Wissen über 
das Verhalten und die Bedürfnis-

se der Tiere. In Oberösterreich ist 
es daher bereits vor der Anschaf-
fung eines Hundes verpflichtend, 
einen Sachkundekurs zu absol-
vieren.

Wichtig ist es, sich genau über 
die Herkunft des Tieres zu infor-
mieren. Seriöse Anbieter geben 
Interessenten die Möglichkeit, 
das Tier vorab kennen zu lernen 
und die Haltungsbedingungen 
vor dem Kauf zu besichtigen. 
Fragen rund um das Tier werden 
beantwortet und Gesundheits-
untersuchungen der Elterntiere 
können vorgewiesen werden. Vor 
dem Ende der 8. Lebenswoche 
dürfen Welpen nicht vom Mutter-
tier getrennt werden. Eine wichti-
ge Grundregel ist: Nie unter Zeit-
druck ein Tier kaufen. Oftmals 
braucht es Geduld, bis man das
richtige neue Familienmitglied 
findet.

Bei der Übergabe der Welpen 
müssen diese bereits mittels 
Mikrochip gekennzeichnet und 
in der Heimtierdatenbank einge-
tragen sein. Als neuer Hundebe-
sitzer ist es wichtig, den Hund 

entsprechend ebenfalls in der 
Heimtierdatenbank mit den neu-
en Kontaktdaten registrieren zu 
lassen und natürlich auch bei der 
Gemeinde anzumelden.

Unbedingt daran denken sollte 
man, dass in unseren Tierheimen 
auch viele Tiere auf einen guten 
Platz warten.

Drin Cornelia Rouha-Mülleder
Tierschutzombudsfrau OÖ 

4021 Linz • Bahnhofplatz 1
Tel.: (+43 732) 77 20-142 81
tierschutzombudsstelle@ooe.gv.at

Foto: Pixabay.com

Der Bauernbundvorstand in Pöndorf wurde neu gewählt!

Am 24. März 2022 haben die 
Pöndorfer Bäuerinnen und Bau-
ern die Ortsbäuerin sowie einen 
neuen Bauernbundvorstand ge-
wählt. Anlässlich der Bauern-
bundversammlung bei der etwa 
40 Bäuerinnen und Bauern an-
wesend waren, wurden Sabine 
Pichler zur Ortsbäuerin und Ste-
fan Holzinger zum neuen Bauern-
bundobmann gewählt.
Großer Dank gebührt Herrn Franz 
Herzog, der sein Amt nach 14 
Jahren zurücklegte.
Als Ehrengast war Alfred Lang 
(Bauernbund-Bezirksobmann) 
anwesend, er referierte über die 

künftigen Rahmenbedingungen 
für die landwirtschaftliche Pro-
duktion und konnte den anwe-
senden Gästen viele Fragen be-
antworten. Auch im Ortsvorstand 
des Bauernbundes gab es eine 
Veränderung. So wurde Stefan 
Holzinger als Obmann und Daniel 
Eidenhammer als Obmann-Stell-
vertreter sowie Josef Knoll als 
Altbauernobmann in ihrem Amt 
bestätigt. Um die Anliegen der 
bäuerlichen Jugend in Pöndorf 
kümmert sich in Zukunft Markus 
Reitzl.v.l.n.r.: Patrick Plainer (Ortsbauernobmann),

Stefan Holzinger (Bauernbundobmann), 
Sabine Pichler (Ortsbäuerin), Franz Herzog

Foto: Bauernbund Pöndorf
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Frauennachmittag in Pöndorf

Beim diesjährigen Frauennach-
mittag in Pöndorf, der anstelle 
der Blumenschmuckaktion von 
der Ortsbäuerin und dem Bür-
germeister durchgeführt wurde, 
konnten ca. 80 Frauen im Gast-
haus Rathberg begrüßt werden.
Die Ortsbäuerin Sabine Pichler 
und der Bürgermeister Johann 
Zieher bedanken sich bei der 
Firma Wielend Transport & Han-
dels GmbH für die interessante 
Vorstellung seiner Unternehmen. 
Hans-Jürgen Wielend informierte 

über die Geschichte und die Zu-
kunft seiner Unternehmen und 
berichtete über die aktuelle Wirt-
schaftslage. Zudem gab es auch 
ein Schätzspiel über die Menge 
der Milchlieferanten, die pro Tag 
von der Firma Wielend abgeholt 
werden. Der aktuelle Stand ist 
1 091. Gewinnerin des Schätz-
spieles ist Andrea Eitzinger, den 
2. Platz erreichte Anita Knoll und 
den 3. Platz Helga Herzog. 

Bild: Gemeinde Pöndorf

Jagd ist gelebter Naturschutz

Natur schätzen, um diese zu 
schützen: Oberösterreichs Jäger- 
innen und Jäger sind Garanten 
für eine Lebensraumverbesserung

Es ist eine vieldiskutierte Frage, 
an der sich so manche Geister 
scheiden: Ist die Ausübung der 
Jagd mit einem aktiven Natur-
schutz gleichzusetzen? Bei nä-
herer Betrachtung des Themas 
fällt die Antwort wohl eindeutig 
aus. An einem umfassenden Be-
jagungskonzept im Sinne eines 
nachhaltigen Naturschutzes 
führt in unserer heutigen Kultur-
landschaft kein Weg vorbei! In 
diesen zunehmend wildfeind-
lich werdenden Lebensräumen 
- etwa durch die Zerschneidung 
der Landschaften durch Straßen 
und Zersiedelung sowie Inten-
sivierung in der Landwirtschaft 
- werden deshalb die von der Jä-
gerschaft vorgenommenen Le-
bensraumverbesserungen immer 
wichtiger.

Gleichgewicht im Wald
Wir Menschen sind ein Teil der 
Natur und haben im Grunde eine 
tiefe Verbundenheit zu ihr. Doch 
wie Beziehungen es generell so 
an sich haben, gehört auch die 
Liebe zur Natur entsprechend ge-
pflegt. 

Womit Oberösterreichs Jäger 
und Jägerinnen ins Spiel kom-

men. Natürlich bedeutet Jagd 
auch die Entnahme von Tieren 
aus deren Lebensräumen, und 
dennoch sind Jagd und Natur-
schutz eng miteinander verwo-
ben. Jagd war und ist nämlich 
die Nutzung natürlicher Ressour-
cen. In unserer Kulturlandschaft, 
in der optimaler Lebensraum, wie 
bereits erwähnt, für bestimmte 
Wildtierarten Mangelware ist, 
müssen die einen Arten, nämlich 
„Kulturflüchter“, unterstützt, die 
anderen, nämlich „Kulturfolger“, 
reguliert werden.

Grünes Kontrollorgan
Letztlich haben die neun Landes-
jagdgesetzte ein gemeinsames 
Ziel: Den Erhalt des gesunden 
und artenreichen Wildbestandes 
im Sinne einer intakten Natur. 
Die Jagdgesetze dienen nicht 
dazu, Freizeitaktivitäten der Jä-
ger zu schützen, sondern verfol-
gen ausschließlich Ziele des All-
gemeininteresses. „Unsere Jäger 
und Jägerinnen sind die Kontroll-
organe für das Wild“, erläutert 
Christopher Böck, Wildbiologe 
und Geschäftsführer beim Ober-
österreichischen Landesjagdver-
band. Neben der deutlichen Sen-
kung des Verbreitungsrisiko von 
Wildkrankheiten gelte es vor al-
lem für einen artenreichen Wild-
bestand zu sorgen, aber auch 
den Wildverbiss im Wald durch 
die Reh- und Hirschbejagung zu 

senken. Weiters auch bei Ver-
kehrsunfällen verletzte Wildtiere 
von ihren Qualen erlösen und das 
Fallwild zu entsorgen.

Jagd im ökologischen Kontext 
ermöglicht ein funktionierendes 
Wildtiermanagement, wie es 
auch die Internationale Natur-
schutzunion IUCN bestätigt hat 
– stets unter entsprechender 
Rücksichtnahme auf Menschen 
und Tiere.

Auf der Website www.fragen-zur- 
jagd.at eröffnet der OÖ Landes-
jagdverband interessante Ein-
blicke in die Welt der Jägerin-
nen und Jäger sowie unserer 
heimischen Wälder und Wild-
tiere. Schauen Sie doch ein-
mal hinein. Oder besuchen Sie 
auch unsere Facebook-Seite:  
www.facebook.com/ooeljv

Feldhase und Rebhuhn sind beide mittlerweile auf die 
Hilfe der Jägerinnen und Jäger angewiesen: Manage-
ment des Raubwildes und Lebensraumverbesserungen 
helfen diesenWildarten. In guten Revieren ist es so 
möglich, diese natürlichen Ressourcen nachhaltig zu 
nutzen, also maßvoll zu bejagen, um äußerst gesundes 
Wildbret guten Gewissens zu gewinnen

Foto: F. Reinthaler
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Reisepass

Eine Reisepass-Neuausstellung 
ist u.a. in folgenden Fällen not-
wendig:
• Reisepass entspricht nicht  
 mehr den Einreisebestimmun- 
 gen des Gastlandes (z.B. Rest- 
 gültigkeit)
• Reisepass ist abgelaufen
• Namensänderung (insbesondere  
 bei Heirat)
• Reisepass gibt die Identität  
 nicht wieder
• Verlust oder Diebstahl
Bei Beantragung eines Reisepas-
ses für Minderjährige unter 18 
Jahren muss die Vertretungs-
befugnis nachgewiesen werden, 
das Kind muss zur Identitätsfest-
stellung (ab der Geburt, daher 
auch ein Baby) anwesend sein.

Trotz Restgültigkeit des Reise-
passes kann jederzeit ein neuer 
Reisepass beantragt werden.

Im Zuge einer Neuausstellung ist 
das alte Dokument zur Entwer-
tung vorzulegen.

Hinweis
Auch wenn für manche Län-
der der Reisepass bis zu fünf 
Jahren abgelaufen sein kann, 
wird unbedingt die Verwen-
dung eines gültigen Reise-
passes empfohlen.

Zuständige Stelle
Der Antrag auf Ausstellung eines 
Reisepasses kann im Inland – 
unabhängig vom Wohnsitz – bei 
jeder Passbehörde (Magistrat, 
Bezirkshauptmannschaft)  gestellt 
werden.

Antragstellung bei der Gemeinde
Ebenso nehmen als besonderen 
Service einige Gemeinden (ob-
wohl sie keine Passbehörden 
sind) Reisepassanträge entge-
gen und leiten sie an die zustän-
dige Passbehörde weiter. Vor-

aussetzung ist, dass die Person 
in der betroffenen Gemeinde mit 
einem Wohnsitz gemeldet ist.

Verfahrensablauf

Persönliche Antragstellung
Der Antrag auf Ausstellung eines 
Reisepasses muss persönlich 
eingebracht werden.
Die Passbehörde stellt den Rei-
sepass nicht direkt aus, dieser 
wird bei einer gewöhnlichen Zu-
stellung innerhalb von ca. fünf 
Arbeitstagen per Post an die an-
gegebene Adresse zugestellt. 
Bei Antragstellung über die Ge-
meinde muss mit einer längeren 
Wartezeit gerechnet werden.

Erforderliche Unterlagen

Alter Reisepass vorhanden:
• Alter Reisepass (nicht mehr als  
 fünf Jahre abgelaufen bzw. auf  
 Lichtbild identifizierbar)
• Ein Passbild (Hochformat 35 x  
 45 mm) nicht älter als sechs  
 Monate nach bestimmten  
 Passbildkriterien (diese finden  
 Sie unter www.bmi.gv.at/607/ 
 files/Passbild_Kriterien.pdf)
• Gegebenenfalls zusätzliche  
 Unterlagen

Kein Reisepass und kein Perso-
nalausweis vorhanden:
• Eine Identitätszeugin/ein Iden- 
 titätszeuge (benötigt amtli- 
 chen Lichtbildausweis)
• Geburtsurkunde
• Nachweis der Staatsbürger- 
 schaft
• Ein Passbild (Hochformat 35 x  
 45 mm) nicht älter als sechs  
 Monate nach bestimmten  
 Passbildkriterien 
• Gegebenenfalls zusätzliche  
 Unterlagen
Im Einzelfall können von der 
Passbehörde weitere Dokumente  
verlangt werden – vor allem dann, 

wenn sie Zweifel an der Korrekt-
heit der Daten hat (z.B. Schreib-
weisen).

Die für die Ausstellung erforder-
lichen Urkunden sind im Original 
oder als beglaubigte Abschrift 
mitzubringen.

Diebstahl – Wurde der Reisepass 
gestohlen, wird eine inländische 
Diebstahlsanzeige benötigt. 

Kosten
• Reisepass: 75,90 Euro
• Kinderpass: 30,00 Euro

Akademische Grade
Es besteht keine Verpflichtung, 
akademische Grade in Reisepäs-
se oder Personalausweise einzu-
tragen.

Aus praktischen Gründen wird 
empfohlen, von der Eintragung 
im Reisepass bzw. Personalaus-
weis abzusehen, da in anderen 
Ländern die österreichischen 
akademischen Grade nicht be-
kannt sind.

Aktualität des Namens 
im Reisepass
Der Reisepass muss – wenn er 
für den Grenzübertritt verwendet 
wird – immer auf den aktuellen 
Namen lauten.
Beispiel: Hochzeitsreise nach der 
Heirat. Bitte beachten Sie, dass 
die Tickets auf den Namen im 
Reisepass ausgestellt wurden/
werden.
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Komm in unser Fußball-Team!
Probier‘s aus! Einstieg jederzeit möglich.

Sommercamp

Turniere

Wir freuen uns auf sportbegeisterte Buben und Mädchen ab ca. 5 Jahren, die bei 
unserem spielerischen Training mit uns gemeinsam Spaß haben wollen!

Trainingszeiten U7 & U8: Dienstag und Donnerstag 16:30 – 18:00 Uhr 

Wo? Pöndorf, alter Sportplatz   von April bis September (Wintertraining in der Turnhalle)
Kontakt: Manfred Huber: Tel.: 0677 639 629 06

Kosten: Mitgliedschaft Sportunion Pöndorf + 40 € Fußball-Vereinsbeitrag / Jahr
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Statistik Austria kündigt 
SILC-Erhebung an

Statistik Austria  erstellt im öf -
fentlichen Auftrag hochwertige 
Statistiken und Analysen, die ein 
umfassendes, objektives Bild der 
österreichischen Wirtschaft und 
Gesellschaft zeichnen. Die Ergeb-
nisse der Erhebung SILC (Statis -
tics on Income and Living Condi-
tions/Statistiken zu Einkommen 
und Lebensbedingungen) liefern 
für Politik, Wissenschaft und 
Öffentlichkeit grundlegende In-
formationen zu den Lebensbe-
dingungen und Einkommen von 
Haushalten in Österreich. 

Derzeit ist das Leben vieler Men-
schen in Österreich von sozialen 
und beruflichen Veränderungen 
geprägt. Gerade in dieser heraus-
fordernden Zeit ist es wichtig, 
dass verlässliche und aktuelle 
Informationen über die Lebens-
bedingungen der Menschen in 
Österreich zur Verfügung stehen. 

Die Erhebung SILC wird jährlich 
durchgeführt. Rechtsgrundlage 
der Erhebung ist die nationale 
Einkommens- und Lebensbedin-
gungen-Statistikverordnung des 
Bundesministeriums für Sozia -
les, Gesundheit, Pflege und Kon-
sumentenschutz (ELStV, BGBl. II 
Nr. 277/2010 idgF), eine Verord-
nung des Europäischen Parla-
ments und des Rates (EU-Verord-
nung 2019/1700) sowie weitere 
ausführende europäische Ver-
ordnungen im Bereich Einkom-
men und Lebensbedingungen.

Nach einem reinen Zufallsprinzip 
werden aus dem Zentralen Mel-
deregister jedes Jahr Haushalte 
in ganz Österreich für die Befra-
gung ausgewählt. Auch Haushal-
te Ihrer Gemeinde könnten dabei 
sein! Die ausgewählten Haushal-
te werden durch einen Ankündi-
gungsbrief informiert und eine 
von Statistik Austria beauftragte 
Erhebungsperson wird von Feb-
ruar bis Juli 2022  mit den Haus-
halten Kontakt aufnehmen, um 
einen Termin für die Befragung 
zu vereinbaren. Diese Perso-
nen können sich entsprechend 
ausweisen. Jeder ausgewählte 
Haushalt wird in vier aufeinan-
derfolgenden Jahren befragt, um 
auch Veränderungen in den Le-
bensbedingungen zu erfassen. 
Haushalte, die schon einmal für 
SILC befragt wurden, können in 
den Folgejahren auch telefonisch 
oder über das Internet Auskunft 
geben. 

Inhalte der Befragung sind u.a. 
die Wohnsituation, die Teilnahme 
am Erwerbsleben, Einkommen 
sowie Gesundheit und Zufrieden-
heit mit bestimmten Lebensbe -
reichen. Für die Aussagekraft der 
mit großem Aufwand erhobenen 
Daten ist es von enormer Bedeu-
tung, dass sich alle Personen 
eines Haushalts ab 16 Jahren an 
der Erhebung beteiligen. Als Dan-
keschön erhalten die vollständig 
befragten Haushalte wahlwei-

se einen 15-Euro-Einkaufsgut -
schein oder eine Spendenmög-
lichkeit für das österreichische 
Naturschutzprojekt „CO2-Kom-
pensation durch Hochmoorrena-
turierung im Nassköhr“.

Die Statistik, die aus den in der 
Befragung gewonnenen Daten er-
stellt wird, ist ein repräsentatives 
Abbild der Bevölkerung. Eine be-
fragte Person steht darin für Tau-
send andere Personen in einer 
ähnlichen Lebenssituation. Die 
im Rahmen der SILC-Erhebung 
gesammelten Daten werden ge-
mäß dem Bundesstatistikgesetz 
und das Datenschutzgesetz 
streng vertraulich behandelt. Sta-
tistik Austria garantiert, dass die 
erhobenen Daten nur für statisti-
sche Zwecke verwendet und per-
sönliche Daten an keine andere 
Stelle weitergegeben werden. 

Im Voraus herzlichen Dank für 
Ihre Mitarbeit! Weitere Informa-
tionen zu SILC erhalten Sie unter:

Statistik Austria
Guglgasse 13, 1110 Wien
Tel.: +43 1 711 28-8338 
(werktags Mo.-Fr. 9:00-15:00 Uhr)
erhebungsinfrastruktur@
statistik.gv.at
www.statistik.at/silcinfo 

Neue Mappen und Marschbücher

Die Musikerinnen und Musiker 
der Trachtenmusikkapelle Pön-
dorf wurden mit neuen Konzert-
mappen und Marschbüchern 
ausgestattet. 

Gesponsert wurden diese von 
der Raiffeisenbank Pöndorf-Fran-
kenmarkt.

Die TMK bedankt sich recht herz-
lich für diese großzügige Spende!

Bild: TMK Pöndorf
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Statistik Austria kündigt die 
Zeitverwendungserhebung (ZVE) an

Statistik Austria  erstellt im öf -
fentlichen Auftrag hochwertige 
Statistiken und Analysen, die 
ein umfassendes, objektives 
Bild der österreichischen Gesell-
schaft und Wirtschaft zeichnen. 
Die Ergebnisse der Zeitverwen -
dungserhebung (ZVE) liefern für 
Politik, Wissenschaft und Öffent -
lichkeit grundlegende Informatio -
nen dazu, wieviel Zeit Menschen 
in Österreich mit Arbeit oder 
Schule, Sport, Freunde und Kul-
tur verbringen. Wer übernimmt in 
Österreichs Haushalten die Kin-
derbetreuung, unbezahlte Pfle-
gearbeit oder Haushaltstätigkei -
ten? Wie lange sind Menschen in 
Österreich jeden Tag unterwegs? 
Wie lange schlafen sie?

Die ZVE-Erhebung wurde zum 
letzten Mal im Jahr 2008/09 
durchgeführt. Ein aktuelles Bild 
der Zeitverwendung ist daher 

längst überfällig und interessant. 

Haushalte in ganz Österreich 
wurden zufällig aus dem Zent-
ralen Melderegister ausgewählt 
und eingeladen. Auch Haushalte 
Ihrer Gemeinde könnten dabei 
sein! Wer Teil der Stichprobe ist, 
erhält einen Brief mit der Post mit 
näheren Informationen zur Teil-
nahme an der Zeitverwendungs-
erhebung. Nach einem kurzen 
Fragebogen, führen die Mitglie-
der der ausgewählten Haushal-
te zwei Tage lang ein Tagebuch 
über ihre Aktivitäten. Dies geht 
ganz einfach mit der eigens da-
für entwickelten ZVE-App oder 
mittels eines Papiertagebuchs. 

Damit wir korrekte Daten er-
halten ist es von großer Bedeu-
tung, dass alle Personen eines 
Haushalts (ab 10 Jahren) an der 
Erhebung mitmachen. Als Dan-

keschön erhalten die vollstän-
dig befragten Haushalte einen 
35-Euro-Einkaufsgutschein.

Die im Rahmen der ZVE-Erhebung 
gesammelten Daten werden ge-
mäß dem Bundesstatistikgesetz 
und dem Datenschutzgesetz 
streng vertraulich behandelt. Sta-
tistik Austria garantiert, dass die 
erhobenen Daten nur für statisti-
sche Zwecke verwendet und per-
sönliche Daten an keine andere 
Stelle weitergegeben werden. 

Im Voraus herzlichen Dank für 
Ihre Mitarbeit! Weitere Informati -
onen zur ZVE erhalten Sie unter: 
www.statistik.at/zve 

G
GemüsekisteSalz

KAMMER

Gut

Zustellung 
vor Ihre 
Haustüre

www.salzkammergut.gemuesekiste.at

REGIONAL
EINFACH

VOR DIE HAUSTÜRE

Windelgutschein 
für Mehrwegwindeln

Es handelt sich dabei um eine Gemeinsame Aktion 
der OÖ. Abfallverbände, der Gemeinden, des regio-
nalen Fachhandels und des Vereins WIWA (Verein 
zur Förderung eines nachhaltigen Lebensstiels).
 
Und so kommen Sie zu Ihrem Gutschein:
Der Gutschein kann vor der Geburt gegen Vorlage 
des Mutter Kind-Passes oder nach der Geburt ge-
gen Vorlage der Geburtsurkunde beim Gemeinde-
amt abgeholt werden.

Die Förderung der Gemeinde beträgt € 50,00 für 
den Windelgutschein des Vereines WIWA. Gemein-
sam mit der Förderung des Fachhandels, entsteht 
ein Gutscheinwert von insgesamt € 72,00.

Der Windelgutschein wird von allen teilnehmenden 
Händlern (diese finden Sie unter verein-wiwa.at/
haendler-und-berater/) beim Kauf einer Grundaus-
stattung in Zahlung genommen.

Mehrwegwindeln sind natürlich, gesund und  
umweltfreundlich, und mit dem Windelgutschein 
sparen sie beim Kauf!


